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Stellungnahme 

 
 
Präsidentin des Nationalrates  
 
Dr. Karl Renner-Ring  3 
1017 Wien 
 
 
per E-Mail 
 
 
 
Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Errichtung einer 

Bundesbeschaffung Gesellschaft mit beschränkter Haftung geändert wird; 
Stellungnahme der Datenschutzbehörde 

Die Datenschutzbehörde nimmt zum o.a. Gesetzesentwurf aus Sicht ihres 

Wirkungsbereiches wie folgt Stellung: 

Zu § 2 Abs. 3: 

1. Nach der vorgeschlagenen Regelung werden die haushaltsleitenden Organe verpflichtet, 

der Gesellschaft die für die Durchführung des Beschaffungscontrollings erforderlichen Daten 

(bspw. Namen des Lieferanten/Kreditors) auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen.  

In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass für die Zurverfügungstellung der Daten nach 

Absprache mit den haushaltsleitenden Organen grundsätzlich zwei Wege offenstehen, 

nämlich:  

• der BB-GmbH werden die Daten mittels eines Standard-Reports aus dem HV-

System im Wege des Bundesministeriums für Finanzen periodisch bereitgestellt, 

oder 

• der BB-GmbH werden die Daten von den haushaltsleitenden Organen periodisch 

bereitgestellt. 
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2. Zur Gewährleistung einheitlicher Übermittlungswege und vor allem einheitlicher 

Datensicherheitsstandards (vgl. dazu § 14 DSG 2000) bei Übermittlungen wird angeregt, die 

Modalitäten der elektronischen Übermittlung für alle haushaltsleitenden Organe im 

Gesetzesentwurf oder im Verordnungswege einheitlich und verbindlich festzulegen. 

 
 

28. März 2014 
Die Leiterin der Datenschutzbehörde: 

JELINEK 
 

Signaturwert

hVMZscg/fz6emXgETneOAF6CYLfcyXI9EL5xsKi3GDKrqVMhMbgbPw3SCxDJiFDvDAm
CsIm0J+GoiS6fejlFf109SjRn0tmsNbCHAw28NViQfVHfs/RNHu1rEoYQ1+NUXlJD1C
W/P0YivHmZbblf7P/vNmp60XIovwjit6qV3maeCiE6qAe6uItp+oaFPH1+lAkhXnOBE
19Ntbo8lDbtNW893tsYqaozzJNtfncFaInjBuA+k0hadyZUP8JeF2mJzWKoAA7rECzy
edZK78wOWj34/frhrCEbyhB/qtVPQz0lUP/tDtm+Yhug4xmI6jHQ9Cv2eZINwa/Ea75
6Iq3AUw==                                                          
                  

Unterzeichner
serialNumber=117229306313,CN=Datenschutzbehörde,  
C=AT                                              
                                                  

Datum/Zeit-UTC 2014-03-28T14:47:36+01:00     

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate- 
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im  
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                    
        

Serien-Nr. 1119505   

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bka.gv.at/verifizierung 
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